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Verfahrensweg bei der Begutachtung von  
implantologischen Leistungen gemäß der  
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Die Krankenkasse erteilt einen Auftrag zur Begutachtung. 

Die Krankenkasse muss Behandlungspläne für implantologische Leistungen 

einschließlich der prothetischen Versorgung begutachten lassen, wenn eine 

Ausnahmeindikation in Betracht kommt. 

Der Vertragsgutachter nimmt Stellung, ob eine Ausnahmeindikation für die 
Versorgung mit Implantaten vorliegt, insbesondere auch, ob bei den 
Ausnahmeindikationen eine konventionelle prothetische Versorgung ohne Implantate 
nicht möglich ist.  

Der Vertragszahnarzt oder die Krankenkasse können ein Obergutachten zeitnah bei 

der KZBV beantragen, zugleich müssen Gründe angegeben werden, die gegen das 

Gutachten sprechen. Eine vorgeschriebene Frist zur Beantragung eines 

Obergutachtens gibt es nicht.  

KZBV 
Universitätsstr. 73 

50931 Köln 

Das Obergutachterverfahren dient nicht der erneuten Feststellung eines bereits 

unstreitigen Sachverhaltes als reine Formsache, sondern der Klärung fachlicher 

Fragen. 

Das Gutachterverfahren ist dann abgeschlossen. 


